
TIPPS: 
 
1. Da es im saarl. Beihilferecht für die Berechnung der KDP auf den Eingang 

des Beihilfeantrages bei der Beihilfestelle ankommt, kann die KDP durch 
gezielte Antragstellung mitunter nur alle 2 Jahre anfallen. Sofern die ent-
standenen Aufwendungen (individuell) nicht zu hoch sind und keine Verfris-
tung der Rechnungen droht, sollte in einem Jahr vollständig auf eine An-
tragstellung bei der Beihilfe verzichtet werden. 

 
Beispiel: 
 
LfdNr Rechnungs-

Datum 
Rechnungs-
Betrag in EURO 

1 10.02.2013 420,10 
2 16.05.2013 380,00 
3 12.10.2013 152,00 
4 10.01.2014 875,00 
5 31.03.2014 1.200,50 

 
Sofern der Beihilfeberechtigte bereit und in der Lage ist, die Aufwendungen im 
Jahr 2013 vorzufinanzieren, erspart er die KDP für 2013 vollständig! In 2014 fällt 
sie jedoch an. Wegen drohender Verfristung (Verfristung droht dann, wenn 
Rechnungen nicht innerhalb eines Jahres zur Beihilfe beantragt werden. Danach 
ist der Anspruch erloschen!) des Beleges lfd. Nr. 1 sollte der Beihilfeantrag spä-
testens Anfang Februar bei der Beihilfestelle eingehen. Danach sollten in 2014 
möglichst alle weiteren eingehenden Rechnungen so zur Beihilfe beantragt wer-
den, dass sie noch in 2014 bei der Beihilfestelle eingehen (Postwege zu den 
Feiertagen beachten).  
 

2.  Für die Festsetzung der KDP sind ausschließlich die Verhältnisse bei der 
ersten Antragstellung im Jahr maßgeblich. Bei nachstehend häufig vor-
kommenden Fallkonstellationen ergibt sich eine verschiedenartig hohe bzw. 
überhaupt keine KDP. 
 
Beispiel: 
Beihilfeberechtigter der BesGrp A9 bis A11 — KDP = 150 Euro: 
 

LfdNr Ereignis 
Antragseingang 
vor dem maßgeb-
lichen Datum 

Antragseingang 
nach dem maß-
geblichen Datum 

1 Ruhestandsversetzung mit Ablauf 
des 30.09.2014  

Bei Eingang des 
ersten Beihilfean-
trags bis zum 
30.09.2014: 
 
KDP = 150 Euro 

Bei Eingang des 
ersten Beihilfean-
trags ab 
01.10.2014: 
 
KDP = 105 Euro 
(i.d.R. 70 % der 
KDP eines aktiven 
Beamten) 
 

2 Neuernennung nach Ende der An-
wärterausbildung am 4.12.2014 

Bei Eingang des 
ersten Beihilfean-
trags bis zum 
03.12.2014: 

Bei Eingang des 
ersten Beihilfean-
trags ab 
04.12.2014: 



 
Keine KDP 

 
KDP = 150 Euro 
 

3 Wechsel von Vollzeit- auf Teilzeit-
beschäftigung in Höhe von 50 v.H. 
ab dem 01.07.2014 

Bei Eingang des 
ersten Beihilfean-
trags bis zum 
30.06.2014: 
 
KDP = 150 Euro 
 

Bei Eingang des 
ersten Beihilfean-
trags ab 
01.07.2014: 
 
KDP = 75 Euro 
 

4 Wegfall des einzigen (nicht über 25 
Jahre altem) Kindes im Familienzu-
schlag ab 1.10.2014 wegen Auf-
nahme Studium 

Bei Eingang des 
ersten Beihilfean-
trags bis zum 
30.09.2014: 
 
KDP = 110 Euro 
(Abzug von 40 
Euro je Kind.) 
 

Bei Eingang des 
ersten Beihilfean-
trags ab 
01.10.2014: 
 
KDP = 150 Euro 

5 Kind aus lfd. Nr 4 wird selbst Kom-
missar-Anwärter ab 01.10.2014 

KDP = 110 Euro 
Abzug von 40 Euro je Kind (Wenn Kind 
nur deshalb nicht berücksichtigungsfä-
hig, weil es selbst beihilfeberechtigt ist) 
 

6 Gesetzlich versicherte Beihilfebe-
rechtigte 
 

Keine KDP 

7 Aufwendungen betreffen Früher-
kennungsuntersuchungen, schwan-
gerschaftsbedingte Aufwendungen, 
pflegebedingte Aufwendungen 

Keine KDP für diese Aufwendungen. 
Werden im gleichen Antrag zusätzlich 
weitere krankheitsbedingte Aufwendun-
gen geltend gemacht, fällt die KDP je-
doch für diese Aufwendungen an. 
 

8 Inanspruchnahme von Elternzeit ab 
dem 1.8.2014 

Bei Eingang des 
ersten Beihilfean-
trags bis zum 
31.07.2014: 
KDP = 150 Euro 

Bei Eingang des 
ersten Beihilfean-
trags ab 
01.08.2014: 
Keine KDP 
 

 
 


